
 

Bestätigung Feuerwerkkauf als Gewerbe 

Hiermit versichere ich, dass der Erwerb von Silvester-

Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 (ehemals Klasse II) 

nur für den gewerblichen Bedarf bestimmt ist. 

Der gewerbliche Umgang und Verkehr mit Feuerwerksartikeln ist nach §14 SprengG der zuständigen 

Behörde zwei Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich anzuzeigen. Durch den gewerblichen 

Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen unterliegen Sie der Aufsicht durch die zuständigen 

Behörden. Weiterhin müssen Sie die Gewerbeordnung beachten, und gegebenenfalls den Handel mit 

pyrotechnischen Erzeugnissen nachtragen lassen. Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen 

unterhalb des Jahres nur mit einer Genehmigung nach §24 1. SprengV. verwendet werden. 

Firma:................................................................................... 

Name Inhaber:..................................................................... 

Name Bevollmächtigter........................................................ 

Bestellnummern:…………………………………………… 

........................................................................................................ 

Ort, Datum      Unterschrift  

Bitte zusammen mit Gewerbenachweis und Altersnachweis per Post oder E-Mail senden an: 

Postadresse: Nodel Warenhandels GmbH, Hamburger Weg 17-21, 27751 Delmenhorst 

E-Mailadresse: unterjaehrig@feuerwerkswelt.de 

mailto:unterjaehrig@feuerwerkswelt.de


Wichtige Infos für den Kauf als 

Gewerbetreibender 

 

Als Gewerbetreibender können Sie sich das ganze Jahr über Feuerwerkskörper der Kategorie 1+ 
2 sowie P1 bei uns im Shop bestellen und jederzeit liefern lassen oder abholen. Dabei gilt es 
jedoch ein paar Dinge zu beachten: 

 

1.) Auch, wenn Sie schon vor Silvester beliefert werden, dürfen Sie die Feuerwerkskörper   
unterhalb des Jahres nicht ohne Genehmigung zünden, es sei denn Sie haben eine 
Pyrotechniker-Erlaubnis nach §7 oder §27 SprengG.  
 
 

2.) Ärzte, Anwalts- oder Steuerkanzleien u.Ä. oder Vereine zählen nicht zu den  
Gewerbetreibenden und können nicht vor dem 29.12. mit Feuerwerk beliefert werden. 
 
 

3.) Ansonsten ist es egal, welches Gewerbe Sie betreiben. 
 
 

4.) Sie müssen jedoch die Gewerbeordnung beachten und gegebenenfalls den Handel mit 
pyrotechnischen Erzeugnissen nachtragen lassen. 
 

 
5.) Möchten Sie mit Feuerwerk umgehen, so müssen Sie die Aufnahme der Tätigkeit nach 

§14 SprengG. mind. 2 Wochen vorher der zuständigen Behörde anzeigen. Möchten Sie 
es unentgeltlich weitergeben, so gelten die Grundsätze des SprengG. Bedeutet, dass die 
Abgabe nur an andere Gewerbetreibende oder Personen mit Feuerwerk-
Ausnahmegenehmigung oder Erlaubnisschein nach §7 und §27 SprengG gestattet ist. 

 

 


